
  

 

 
 

Kriterien für die Eingabe von Gesuchen bei Ostprojekt  
 

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) verwaltet im Mandatsauftrag der 
Sektion Westbalkan der Abteilung Ostzusammenarbeit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) einen Fonds von 80`000 CHF pro Jahr zur Förderung von Jugendprojekten im Westbalkan. Aus 

diesem Fonds können maximal 10`000 pro Projekt und Jahr vergeben werden.  

Für die Programmphase 2011 bis 2013 wurden die Kriterien und Schwerpunkte für die Beurteilung der 
Gesuche festgelegt. Anhand der unten stehenden Liste kannst du testen, ob dein Projekt die notwendigen 

Anforderungen erfüllt: 
 

Projektträger:  

 Am Projekt ist (mind.) eine schweizerische und (mind.) eine ausländische Jugendorganisation beteiligt.  
 Das Projekt wird partnerschaftlich von den beteiligten Jugendorganisationen geplant und durchgeführt. 
 Das Projekt wird hauptsächlich von Jugendlichen (bis 30jährig) geplant und geleitet  

Geografische Ausrichtung:  
Das Projekt findet in einem (oder mehreren) dieser Länder statt  

 Albanien 
 Bosnien-Herzegowina 
 Kosovo 

 Mazedonien 
 Serbien 
 Moldau 

 Montenegro (ist nicht ein eigenes Zielland, sondern kann sich an regionalen, länderübergreifenden Aktivitäten beteiligen) 
Teile des Projektes können auch in der Schweiz umgesetzt werden 

Thematische Ausrichtung:  

Das Projekt arbeitet zu mind. einem dieser vier Themenschwerpunkte: 

 Menschenrechte 
ZB. Auseinandersetzung mit dem Thema, Workshops, Seminare, Menschenrechtserziehung, 

Sensibilisierungskampagnen etc.  

 Migration / Migrationsbeziehungen  
ZB. Einbezug von Jugendlichen mit Migrationsbezug in der Schweiz, gemeinsame Aktivitäten / Seminare, 

Aktionen, etc.  

 Regionale Zusammenarbeit 
ZB. Stärkung der regionalen Netzwerke, Seminare mit Teilnehmenden aus mehreren Ländern, regionale 

Sportanlässe, etc.  

 Verbesserung der Bildungschancen und Zugang zu Arbeit 
ZB. Mentoringprogramme, Coaching, handwerkliche Ausbildung, etc.  

Rahmenbedingungen des Projektes  
 Das Projekt ist innovativ und/oder hat mindestens einzelne Elemente, die im laufenden Projektjahr 

erstmals durchgeführt werden.  

 Das Projekt findet im ausserschulischen Bereich statt 
 Das Projekt ist nicht gewinnorientiert. 
 Das Projekt weist einen definierten Zeitrahmen sowie erkennbare und überprüfbare Inhalte und 

Massnahmen auf 
 Das Projekt ist auf eine Laufzeit von max. 1 Jahr festgelegt  
 Die Bedürfnisse, Rahmenbedingungen vor Ort und politischen Begebenheiten wurden umfassend 

abgeklärt und die Projektplanung dementsprechend ausgerichtet.  
 Das Projekt bringt eine angemessene Eigenfinanzierung von mind. 20 % des Gesamtaufwandes mit.  
 Das Projekt wird nicht von einem Kooperationsbüro der DEZA (KoBü), einer Schweizer Botschaft oder 



 

 

dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt.  

 

Gut zu wissen... 
 

Wann soll ich ein Gesuch eingereicht werden? 
Gesuche können das ganze Jahr über eingereicht werden, es gibt keine fixen Termine. Erfahrungsgemäss 
werden aber gut Zweidrittel der Gelder im ersten Semester ausgeschüttet – eine frühe Eingabe lohnt sich 

also.  
 

Wer kann ein Gesuch einreichen? 
Das Gesuch muss von einer schweizerischen Jugendorganisation eingereicht werden.  
 

Wie rasch kann ich mit einer Antwort auf mein Gesuch rechnen? 
Die Programmleitung Ostprojekt tagt im Schnitt monatlich für die Beurteilung der eingegangenen Gesuche. 
Die Sitzungsdaten können vorher erfragt und die Gesuche darauf hin terminiert werden. In der Regel musst 
du also nicht länger als 1 Monat auf eine Antwort warten.  

 

Wie muss der Antrag aussehen? 
Ein Gesuchformular findest du auf der Website www.ostprojekt.ch. Die neuen Formulare sind gültig für die 

Programmphase 2011-2013. 
 

Wie muss ich budgetieren? 
Auf der Website www.ostprojekt.ch findest du eine Budgetvorlage. Wird dein Gesuch gutgeheissen, ist dieses 
Budget aus deinem Antrag die verbindliche Vorlage für deine Abrechnung.  
 

Wie mache ich Abrechnungen? 
Die Abrechnung muss einen Budgetvergleich mit deinen Einnahmen und Ausgaben beinhalten. Wenn du in 
mehreren Währungen arbeitest, musst du zudem angeben, mit welchem Wechselkurs du gearbeitet hast. 

Grössere Abweichungen vom geplanten Budget musst du wenn immer möglich im Voraus mit der 
Programmleitung von Ostprojekt absprechen. Budget-Abweichungen müssen zudem bei der Abrechnung 
kurz begründet werden. Die Originalbelege musst du nicht einreichen, jedoch bei dir bereit halten und im 

Falle von Rückfragen vorweisen.  
 

Wie mache ich einen Schlussbericht?  
Als Basis für den Schlussbericht erhältst du mit der Bestätigung des Projektbeitrages ein Evaluationsraster 
mit allgemeinen Fragen sowie mit spezifischen Fragen zu deinem Projekt. Den Schlussbericht kannst du auf 
dieser Struktur aufbauen und die Evaluationsfragen beantworten. Wichtig dabei ist, dass du selbstkritisch 

dein Projekt auswertest, denn der Schlussbericht und die Evaluationsfragen dienen nicht nur als 
Rechenschaftslegung gegenüber Ostprojekt, sondern sind auch für die Qualitätssicherung deines Projektes 
und für die Weiterentwicklung deiner Aktivitäten besonders wertvoll. Ostprojekt ist darüber hinaus auch an 

Erfahrungsberichten, Stimmungstexten, Medienberichterstattung etc. interessiert, um einen vertieften 
Eindruck des Projektes zu gewinnen. Wo immer vorhanden können solche Berichte einfach dem 
Schlussbericht beigelegt werden. 

 
 
 

Wen kann ich kontaktieren bei Fragen? 

 
Bei Fragen rund um die Gesucheingabe, für die Planung und Durchführung von Jugendprojekten in 
Osteuropa, die Vermittlung von Kontakten und Fachpersonen etc. steht dir die SAJV gerne zur Verfügung:  

Olivier Dumont, Programmleiter Ostprojekt / SAJV  
E-Mail:    olivier.dumont@sajv.ch 
Telefon:   031 326 29 34 


